Tarifbindung der öffentlich finanzierten außeruniversitären Forschungsorganisationen
Folgende Forschungseinrichtungen sind tarifgebunden: 
1. Das FZJ (Forschungszentrum Jülich) und das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik) haben Anwendungstarifverträge mit ver.di abgeschlossen, die sie an den TVöD Bund binden. 
1. DESY (Deutsches Elektronensynchroton, Hamburg) und Hereon (Geesthacht) sind Mitglieder im Arbeitgeberverband „Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg“ (Mitglied der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) und damit an den TVöD VKA / AVH gebunden. 
1. Das KIT (Karlsruher Institut für Technologie) ist seit seiner Fusion mit der Universität Karlsruhe Mitglied im Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg (Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder) und damit an den TV-L gebunden. 
Andere Forschungseinrichtungen wenden in der Regel die Standards den TVöD Bund oder des TV-L durch einzelvertragliche Bezugnahme an, sind aber nicht tarifgebunden, können also im Einzelfall auch abweichen – und tun dies insbesondere bei Verträgen mit Promovierenden leider auch häufig, typischerweise indem sie sogenannte Förderverträge abschließen, die von den Beschäftigten Vollzeittätigkeit verlangen, aber nur 50, 65 oder 75 Prozent der tariflichen Vergütung als Lohn vorsehen. Dies gilt für 
1. die Helmholtz-Zentren AWI, MDC, CISPA, HZB, UFZ, HZDR, GSI und HZI (diese Zentren wenden, soweit uns bekannt, allerdings überwiegend bis durchgehend den TVöD Bund an), 
1. die Helmholtz-Zentren HMGU, DZNE, HZI und DKFZ (diese Zentren schließen, soweit uns bekannt, Verträge mit Promovierenden mehr oder weniger durchgehend außertariflich mit untertariflicher Bezahlung ab), 
1. die 84 Institute der Max-Planck-Gesellschaft (schließen teils auch für Promovierende Verträge gemäß der Standards des TVöD Bund ab, teils nicht), 
1. die 76 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (schließen teils auch für Promovierende Verträge gemäß der Standards des TVöD Bund ab, teils nicht) und 
1. die 97 Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft (schließen teils auch für Promovierende Verträge gemäß der Standards des TVöD Bund oder des TV-L ab, teils nicht). 
Eine Tarifbindung aller Einrichtungen der öffentlich finanzierten Forschungsgemeinschaften Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer und Leibniz würde zusätzlich gut 100.000 Beschäftigte in die Tarifbindung bringen und tarifliche Arbeitsbedingungen damit verlässlich absichern sowie einklagbar machen. Aufgrund der bereits weitgehend etablierten Tarifanwendung wäre dies mit überschaubaren Kosten verbunden. 

